
  

Stadt Dessau-Roßlau 

Amt für Wirstchaft und Stadtplanung 
Gustav-Bergt-Str. 3 

06862 Desau-Roßlau  

 
Archäologische Stellungnahme: 
Betr: 

 

Hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauBG 

07. März 2024 

 

Ihr Schreiben vom: 20.12.2023 Ihr Zeichen: 
 

Sehr geehrter Herr Thiemig, 
anbei erhalten Sie die Teilstellungnahme der Abteilung Bodendenkmalpflege; die 
Teilstellungnahme der Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege geht Ihnen ggf. 
gesondert zu. 

Zu oben genanntem Vorhaben erhalten Sie aus Sicht des Landesamtes für 
Denkmalpflege und Archäologie (LDA) folgende fachliche Stellungnahme zu 
archäologischen Belangen: 

Im Bereich des geplanten Vorhabens befinden sich gemäß § 2 DenkmSchG 
LSA archäologische Kulturdenkmale (Fundstellen: undatiert, Mittelalter, frühe 
Neuzeit) 

Im Umfeld des geplanten Vorhabens befinden sich gemäß § 2 DenkmSchG LSA 
archäologische Kulturdenkmale (Siedlungen: Mittelalter; Fundstellen: Neolithikum, 
Bronzezeit, Eisenzeit); zur Ausdehnung vgl. Anlage. 
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Das Vorhabensgebiet liegt auf relativ ebenem Grund nordwestlich des OT 
Mühlstedt. Im Osten befindet sich das Bachtal der Rossel. 

Das Vorhaben befindet sich im so genannten Altsiedelland. In der Umgebung 
sind dem LDA mehrere Kulturdenkmale der Jungsteinzeit, der Bronzezeit, der 
Eisenzeit, und des Mittelalters von regionaler und überregionaler Bedeutung 
bekannt. 

Die topographische Lage an einem Bachlauf ist zudem prädestiniert für 
vor/frühgeschichtliche Siedlungstätigkeit. Gewässerbereiche zogen die Menschen 
seit je her an. Sachsen-Anhalt wird vom Menschen seit über 400.000 Jahren 
aufgesucht. Zu dieser Zeit bis um ca. 5.500 v. Chr. waren die Menschen noch 
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nicht sesshaft, sondern lebten nomadisch als Sammler und Jäger. Im Bereich 
von Wasserläufen oder Seen wurden saisonal Rastplätze errichtet, einige 
wurden  so zeigen es die aktuellen Grabungen  von Zeit zu Zeit, vielleicht 
auch Jahr um Jahr, immer wieder aufgesucht und genutzt. Vor rund 7.000 
Jahren wurde die Jahrtausende lang erprobte Lebens- und Wirtschaftsweise 
zugunsten   
von Ackerbau und Viehzucht aufgegeben; die Menschen wurden sesshaft. In die 
noch geschlossene Walddecke wurden kleine Inseln gerodet  hier entstanden 
Ackerflächen und Siedlungen. Bei der Standortwahl war stets neben 
Bodenqualität und Ausrichtung vor allem die Gewässernähe ein wichtiger 
Parameter. 

Die Mehrheit der Bodendenkmale liegen unmittelbar oder nahe an bestehenden 
oder ehemaligen Gewässern (Seen, Weiher, Flüsse Bäche, Quellen, Sölle) bzw. 
deren angrenzenden organischen Bildungen (Moor, Anmoor) und Feuchtböden; 
sie reihen sich oft perlschnurartig an solchen auf. Während aller Epochen waren 
Gewässer, insbesondere Fließgewässer und ihre Auen von ganz besonderer 
Bedeutung. Sie bilden die Grundlage für Versorgung und Ernährung. So liegen 
Fischfang-/Jagdplätze, Werkplätze, Brunnen, Siedlungen usw. häufig am 
Wasser. Sie waren auch wichtig für die Entsorgung: So finden sich häufiger 
Abfallzonen randlich von Siedlungen an Seen. Seit Anbeginn waren Gewässer 
Verkehrswege und ermöglichten Kontakt, Austausch und Techniktransfer. 
Augenfällige Funde dafür sind Einbäume, Schiffe, Bohlenwege, Stege, Brücken 
usw. Gewässer wurden aufgrund ihrer besonderen naturräumlichen 
Bedingungen zu Verteidigungszwecken genutzt; hier wurden Palisadensysteme, 
Burgwälle, Niederungsburgen und Schlösser angelegt. Man verehrte sie aber 
auch als heilige Orte, Opfer- und Deponierungsplätze. Desgleichen wurden auch 
Moore für Opferzeremonien und rituelle Niederlegungen bevorzugt aufgesucht. 
In späteren Epochen, besonders ab dem Mittelalter entwickelten sich die 
Gewässer zu bedeutenden Wirtschaftsfaktoren, etwa für Wassermühlen oder 
Hammerwerke und es wurde eine Vielzahl von Wasserbaueinrichtungen 
(Gräben, Wehre, Dämme usw.) angelegt. 

Im direkten Umfeld des Vorhabensgebiets liegen mehrere mittelalterliche 
Wüstungen. Während verschiedener Perioden im Mittelalter und der frühen Neuzeit 
wurden immer wieder Siedlungen aus wirtschaftlichen, kriegerischen oder 
klimatischen Gründen aufgegeben, so auch hier. Im Nahbereich solcher 
Wüstungen können Anlagen des infrastrukturellen Umfelds liegen. Dies sind 
typischerweise Altwege und Altfluren, aber auch Bestattungsplätze oder 
sakralreligiöse Stätten. Die Erfassung dieser Hinterlassenschaften hat für die 
Regionalgeschichte eine hohe Bedeutung. 

Aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege bestehen insgesamt aufgrund der 
topographischen Situation und der naturräumlichen Gegebenheiten (Bodenqualität, 
Gewässernetz, klimatische Bedingungen) sowie aufgrund analoger Gegebenheiten 
vergleichbarer Siedlungsregionen begründete Anhaltspunkte (vgl. § 14 (2) 
DenkmSchG LSA), dass bei Bodeneingriffen bislang unbekannte Bodendenkmale 
entdeckt werden. Denn zahlreiche Beobachtungen haben innerhalb der letzten 
Jahre gezeigt, dass uns aus Luftbildbefunden, Lesefunden etc. nicht alle 
archäologischen Kulturdenkmale bekannt sind und nicht bekannt sein können; 
vielmehr werden diese oftmals erst bei invasiven Eingriffen erkannt 

Gemäß § 2 in Verb. mit § 18 (1) DenkmschG LSA entsteht ein Denkmal ipso iure 
und nicht durch einen Verwaltungsakt. Alle Kulturdenkmale genießen gemäß § 14 
(1) und § 14 (2) Gleichbehandlung. 
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O. g. Baumaßnahme (PV-Anlage in Leichtbauständerbauweise) führt zu 
Eingriffen, Veränderungen und Beeinträchtigungen der Kulturdenkmale. Gemäß 
§ 1 und § 9 DenkmSchG LSA sind archäologische Kulturdenkmale im Sinne des 
DenkmSchG LSA zu schützen, zu erhalten und zu pflegen (substanzielle 
Primärerhaltungspflicht). Hierbei erstreckt sich der Schutz auf die gesamte 
Substanz des Kulturdenkmales einschließlich seiner Umgebung, soweit dies für 
die Erhaltung, Wirkung, Erschließung und die wissenschaftliche Forschung von 
Bedeutung ist. 

Die denkmalrechtliche Genehmigung ist ein mitwirkungsbedürftiger 
Verwaltungsakt. Liegen begründete Anhaltspunkte vor, dass bei Erdeingriffen 
archäologische Kulturdenkmale verändert werden, kann ein repräsentatives 
Dokumentationsverfahren mit Ziel zur Qualifizierung und Quantifizierung der 
archäologischen Evidenz innerhalb des eingegrenzten Planungsgebietes zuzüglich 
begründeter Anhaltspunkte für Kulturdenkmale dazu dienen, das Versagen einer 
Genehmigung abzuwenden. Dieser Schritt kann der Genehmigung vorgelagert 
oder von dieser umfasst sein. 

Bitte betrachten Sie dieses Schreiben als Information, nicht als 
verwaltungsrechtlichen Bescheid. Ein Antrag auf denkmalrechtliche 
Genehmigung ist ggf. bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde einzureichen.  

Als Ansprechpartner für Belange der archäologischen Bodendenkmalpflege steht 
Ihnen Herr Kühlborn zur Verfügung, Tel.: 0345/5247-414; Fax: 0345/5247-460; 
Email: mkuehlborn@lda.stk.sachsen-anhalt.de.  

Mit freundlichen Grüßen  

im Auftrag  

Marc Kühlborn M.A. 

Anlage: - Kartierung der archäologischen Kulturdenkmale (Stand Februar 2024)  

Verteiler: - z. d. A. 

- UDschB Dessau-Rosslau (Per E-Mail) 
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